
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1987/11/17 4Ob580/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.11.1987

Norm

MRG §14 Abs2

MRG §14 Abs3

Rechtssatz

§ 14 Abs 2 und 3 MRG legt keine zeitlichen Voraussetzungen fest; die gewisse Dauer gemeinsamen Wohnens und

Wirtschaftens wird daher in der Rechtsprechung nur als Indiz für das Vorhandensein des Willens gewertet, dies auf

Dauer zu tun. Diese Absicht kann aber auch durch andere Umstände dokumentiert werden.
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